
 

Gemeinde Glottertal 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
 

ÄNDERUNGSSATZUNG 
 

zur Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben (Entsorgungssatzung) 

 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Glottertal 
am  26.07.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

Art. 1 
 
§ 2 „Anschluss und Benutzung“ erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben 

vorhanden sind, sind berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die Einrichtung für die 
Abwasserbeseitigung nach § 1 Abs. 1 anzuschließen und den Inhalt der Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben der Gemeinde zu überlassen. An die Stelle des Grundstückseigentü-
mers tritt der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 

Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 
(3) Von der Verpflichtung zum Anschluss und der Benutzung der Einrichtung ist der nach Abs. 

1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss 
bzw. die Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belange überwiegenden Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die wasserwirtschaft-
liche Unbedenklichkeit von der Wasserbehörde bestätigt wird. 

 
(4) (Neu) Eine Befreiung  von der Benutzung der Abfuhr des Schlammes bzw. Abwassers durch 

die Gemeinde wird dem nach Abs. (1) und (2) Verpflichteten auf Antrag insoweit und solan-
ge erteilt, als er selbst eine ordnungsgemäße Abfuhr des auf seinem Grundstück anfallenden 
Schlamms bzw. Abwassers sicherstellen kann. Der Gemeinde ist auf Verlangen ein Nach-
weis über die ordnungsgemäße Abfuhr zu erbringen.  

 
Art. 2  

Inkrafttreten 
 
Die Ergänzungssatzung tritt am 01.09.2012 in Kraft.  
 
Glottertal, 26.07.2012 
 
 
 
Eugen Jehle 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Glottertal geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. Ist eine Verletzung form- und fristgerecht geltend ge-
macht worden, so kann sich jedermann auch nach Ablauf der Jahresfrist auf die Verletzung beru-
fen. 
 
Glottertal, 26.07.2012 
 
 
 
 
Eugen Jehle 
Bürgermeister 
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